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WienMontag7 .December1896
zumEinsturzvonSegen,

dorfer Schlachthaus .Heutevor¬
mittagshat der vonderGemeinde
Wien bereits amSamstag
angesuchtgerichtlicheLocal¬
AugenscheinzumewigenGe¬
dächtnisseimGumpendorfer
Schlachthausstattgefundenhiebeiwarenv .B .Dr .LungerStadtbaudirektor Bergerund
Magistrats- Commissar,Weil
namensder Gemeindean¬
wesend.AlsbeeideteSachver¬ständigefungirtenCivil-¬
IngenieurJoh .Podagskyv.
FaschaubergundStadtbau¬
meisterKarlZiegelwänger.
dieHölzungdereingestürzten
objekteistnichtdurchführbarundwerdendiestehengebliebe,
einRechtenachAbgabedesGut¬
achtensdemolirtwerden.

VoncompetenterSeitegehtunsüberdenEinsturzfolgendes
Communiquizu¬InderNachtvonSamstagaufSonntagstürzte ,andenwie¬
flusseitigenTraktedesGumpen¬dorferSchlachthauseseinTheilder Abschlußmanerinden
Wienfluss.Derselbenfolgtauch
dieBedachungtheilweisenach¬DieUrsachehievondürftedarinzusuchensein ,daßsichdieser
theildesSchlachthausesauf¬einemRutschlerambefindet,
welchesdurchdieArbeitender
Wienflußregulirungbloß¬gelegtwurde.Indenbetreffen¬den Gebäudetheile befanden
sich StellungenundMagazinwelchejedochrechtzeitiggeräumt,werdenkönnten .Es ist daher

auchkeinUnfallzubeklagen.

Todtenbeschau .InletztererZeitist
es häufigvorgekommen,daß
der bei einemplötzlichenTodesfalleintervenirendePolizei¬
ärzt ,diesofortigeBeisetzungderLeichin einerTodtenkom¬
merveranlast ,sodaßdermitderTodtenbeschaubetraut
ArztdiesestattinderWohnungdesverstorbeneninderLeichen¬kammervornehmenmüßte.
DieserVorgangist jedochwegendermeistensgroßenEntfernungderTodtenkammerumständlich
AuchkannderstädtischeArztnichtdieDocumentedesVer¬storbeneneinsehenunddieErhebungenüberdieden¬vorangegangeneBe¬
standegelegen.DerMagistra¬hatdeshalbandiePolizei¬dicationdesErsuchengestellt
dasplötzlichverstorbenmirdannin einLeichenkammer
transportirtwerden,wennderTodentferntvonderWoh¬nungsichereignethatoder
dieBelassungeinerLeicheinderWohnungnichtstatthafter¬
scheint.DiePolizei-DirektionhatsofortdieWeisungenindie keinegegeben¬
NeueWasserleitung.DieBezirks,
behördlicheCollandirungdereinenWasserleitungindem
hatergebenn,daßdasWasser
vollkommenklar ,frisch ,undge lege ih¬alsodieselbeallenandemBesserunggele¬herigeanständigin¬sich für er¬ehe¬ einerGegendabge¬
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Woist dieMilchunddesGebück¬
DieseFragestellten sicheinige
ParteiendesHausesHofessor
Georgsgasset,alssiediesevondenLieferantenin denfrühen
Morgenstundenauf denGang¬
fühlenderbetreffendenWoh¬nungendeponirtenunentbehr
lichenBestandtheitdesMorgen¬
kafe nicht vorhanden .Zu¬
erstschütteltendiebetroffenen
denKopf ,dannwird .Nach¬
fragegehaltenundbei¬
dieserGelegenheitconstatirt
dass ein Unbekannter in
freventliches Allental auf
den ruhigen Genußdesfrüh¬
stückes verübt ,undMilch
und Geback noch vor dem
ErwachenderParteien ,sibitz
hatte .Es wurdenunKriegs¬
rath gehalten undhiebei
beschlossen ,denMorgenschlaf
etwas zu kürzen undAus¬
lug zu halten .Richtigkam
schonamnächstenTageine
Frauensperson ,welchesich
die für dieHausherrliche
KirchebestimmtenGegen¬
stande aneignenwollte
wahrscheinlichinderVoraus¬setzung ,dassdiesdiebegeh¬

renswerthesteBeutesei .
dochda nacht dasVerhäng¬
ins Die Rohin ,welche im
hinterhalte lag ,stürzteher¬
ger ,um die dieben zuer¬
greifen.Dieseergriffjedoch
härtigdieFlucht ,eilteüber¬
die Wegeunddurchdie
Georgsgassein dieLandesge¬
richtsstraße ,dieRacheihrnach,
aberohneErfolg .Beimmilitar¬
geographischenInstitut muste ,die
etwas corpulente KöchindieVerfol¬

gung der schnellfüßigen Dieben
aufgeben .Die Parteien des

Hauses haben wohl wiederRuh ,
nichtsdestoweniger ,wirdnoch
immer Vorsicht geübt .

VerkaufvonGeistbäumen .
DieBezirkshauptmannschaften
habenbehufsHindanhaltung
von Waldverwichtungen bei
GewinnungvonChristbäumenangeordnet,daßin derRegel
die EntnahmevonsolchenBäumennur durchden
Waldbesitzer,oderdessenDienst¬
personalezugeschehenhabe.auchsindnurdieunterdrück¬ten undüberwifelten
Namenherauszunehmen
derVerkaufamStockist
unstatthaft ,weildannder
händlergewissnurdieschon,sten Bäumenherausnehmenlässt .SollteneinzelneWald¬
besitzerdie Gewinnungvon
ChristbäumenfremdenPerso¬nenüberlassen ,so hatder
betreffendeWaldbesitzer
einenErlaubnisscheinaus¬
zustellen,welcherdemGemein¬devorsteherzuübergebenistAuchaufdenMeinerMarkenwirdindieserRichtungbeson¬
der Aufmerksamkeitange¬wendetwerden ,umzuver¬
hüten ,dasunrechtmäßig
erworben Bäumenzum
Verkauf gelangen .

BeschwerdengegendieÜberschrei¬
lung von Nolageburen .Der
Magistrathat in mirheute
abgehaltenenSitzungbeschlossen
das über alle jeneBeschwerden,
welchewegenÜberschreitung
der Notagebureneingebracht
werden ,die Entscheidungdem
betreffendenmagistratischen
Bezirksamtvorzubehaltensei ,
da auchdieseAngelegenheit
zujenenAgendengehöre,
welcheanlässlichderDocentenlisirungeinbezogenwerden.
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